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Kreisverordnung über die Rattenbekämpfung
in der Zeit vom 25 . März bis 1. April 1950

Nachdem mehrere Winter mild verlaufen
sind, haben sieh die Ratten fast unbehindert
vermehren können Es ist deshalb zur Seu¬
chenbekämpfung , Seuchenabwehr und zum
Schutz der Lebensmittel vor rate die Durch¬
führung einer allgemeinen Rattenbekämp¬
fung notwendig . Um den Ratten keine Aus-
wciclimöglichkeit zu geben , muß die Be¬
kämpfung in allen Gemeinden schlagartig
durchgeführt werden.

Es wird dnlier auf Grund der Art . 33
Abs. 1 Ziff. 2 und 51 Abs. 1 des Polizei¬
strafgesetzes in der Passung vom 4. Dez.
1941 (Reg .Bl. S. 431) folgendes angeordnet-

§1
Im Kreis Calw ist in der Zeit vom

2 5. März bis 1. April 1950  eine all¬
gemeine - Rattenbekämpfung
durchzuführen.

§ 2
Die Besitzer sämtlicher bebauten und

unbebauten Grundstücke einschließlich Fa¬
briken , Lager - und Schuttplätzen , Park¬
anlagen und Friedhöfen , desgleichen die
Unterhaltspflichtigen von Dämmen , Ufern
und Wegen sind verpflichtet , in der ge¬
nannten Zeit die zur Durchführung der
allgemeinen Entrattung erforderlichen Maß¬
nahmen auf ihre Kosten nach Anleitung
des Bürgermeisters und des Ortsobmannes
oder deren Beauftragten zu treffen.

Diese Verpflichtung gilt all¬
gemein , unabhängig davon , obder Verantwortliche auf seinem
Grundstück Ratten angetr of¬
fen hat oder nicht.

dien vor einem Gift alsbald auf ein ande¬
res stoßen . Die Auslegung der Gifte hat
jedoch in einer für Menschen und Nutz-
ticre ungefährlichen Art (z. B. innerhalb
gesicherter Giftfutterkisten oder enger
Röhre bzw. durch unmittelbare Versenkung
der Giftköder in die Rattenlöcher ) zu erfol¬
gen, wobei im übrigen die der* Präparaten
beigegebene Gebrauchsanweisung genauc-
stons zu beachten ist.

Um den Ratten ihre Nahrungsquellen
weitgehendst zu entziehen , müssen vor
Auslegung der Köder etwa herumliogende
Abfälle beseitigt und vorhandene Abfall¬
behältnisse sowie Lebensmittel gut ver¬
schlossen gehalten werden.

§5
Den mit der Überwachung dieser Maß¬

nahmen Beauftragten ist auf Verlangen
nachzuweisen , daß Rattenbokümpfungsmit-
tel beschafft worden sind und Auskunft zu
goben, wie die Mittel angewendet wordensind.

§6
Nach Ablauf der Bekämpfungstage sind

etwa übrig gebliebene Giftreste einzusam¬
meln und zu verbrennen . Die Giftauslege-
stellen sind daher zu kennzeichnen.

Außerdem sind fcstgestellte Rattenlöcher
zu verschließen , und zwar möglichst mit
einem Gemenge von Zement und Grlas-
scherben.

§7
Spätestens am 10. 4. 1950 müssen sümtli-

Testamente der Reichsmark -Zeit nachprüfen!
Gebührenbefreiung ' besteht bis 31 . März 1950

§3
Zur Bekämpfung sind die nachstehend

aufgeführten Meerzwiebel - und Thioharn-
stoffpräparato zugelassen:

A Me o r z w i e b e 1li a 11 i g c Mittel
Infex -flüssig ; Mepu-200; Mortin ; MZ-Brok-

ken ; Original Grasztats Kattitod ; „Rattex“
Rattentod ; Rattof orm-Meerzwiebelbrockcn;
Rattexin flüssig ; Raxon flüssig ; Urgit.
B Th io harn Stoff haltige Mittel

Alrato -IInushaltspackung ; Hü 2541; Lu-
binol ; Muritan -Paste ; Muritan -Pulver ; Thi-
rual ; Zelio -Neu.

Soweit von den Verpflichteten gewerbs¬
mäßige Schädlingsbekämpfer beauftragt

, werden , dürfen von diesen auch andere von
I der Biologischen Zentralanstalt Braun-
j schweig als brauchbar anerkannte Präpa¬rate angewendet werden.
' 1>er Bezug der Mittel wird örtlich gere¬

gelt.
§4

Die Köder sind durch die Haus - und
Grundstücksbesitzer selbst oder durch Fa¬
milien - oder Betriebsangehörige auszule-

) gen. Jedoch können auch zuverlässige an¬dere , in der Schädlingsbekämpfung erfah¬
rene oder besonders unterrichtete Personen
mit dem Auslegen der Giftköder betraut

I werden.Die Giftpräparate müssen in ausreichen¬
der Menge ausgelogt bzw. erneuert werden.
Der Erfolg der allgemeinen Giftauslegung
ist umso größer , je vielgestaltiger die Prä¬
parate und ihre Anwondungsformen sind.
Die Ratten müssen bei etwaigem Auswei-

Vielfach sind Testamente , die vor der Wäh¬
rungsreform errichtet worden sind , noch nicht
den veränderten Verhältnissen angepaßt
worden . Es ist dringend ratsam , daß jeder,
der ein Testament vor der Währungs¬
reform , während des Krieges oder gar vor
dem Kriege errichtet hat , sich an Hand des
Inhalts des Testaments überlegt , wie weit
die damals getroffenen Verfügungen mit
seinem jetzt vielleicht sehr verkleinerten
Vermögen in Einklang gebracht , werden
können . Diese Nachprüfung ist insbeson
dere auch deswegen zweckmäßig , um et¬
waige Erb - und Auslegungsstreitigkeiten
der späteren Erben von vornherein zu ver¬
hindern . Namentlich soweit in den Testa¬
menten nodh Beträge in Reichsmark aus¬
gesetzt sind , kann es später zum Teil
schlimme Enttäuschungen geben oder kön¬
nen später heftige Rcchtsstreitigkeiten
über die Auslegung , ob im Verhältnis 10 : 1
oder 1 : 1 umzustellen ist , entstehen . Die
Rechtsprechung der Gerichte über die Aus¬
legung der Umstellungsgrundsätze ist noch
im Fluß . Vielfach würde dann später eine
gerichtliche Entscheidung ergehen , die mit
dem Willen des Erblassers in Widerspruchsteht.

Im Gegensatz zu der Aufwertung nach
dem ersten Weltkrieg gestattet das jetzige
Umstellungsgesctz den Gerichten keinerlei
Rücksicht auf Billigkeitserwägungen , weil
nach dem Zweck des Umstellungsgesetzes

r-^
Achtung!

Registrierung nur noch bis zum
11. .März

Keine Familie sollte es unterlassen,
bis Samstag , 11. März, ihre Kriegs¬
gefangenen und Internierten , Straf-
und Untersuchungsgefangenen sowie
Vermißten (Wehrmacht und Zivil)
auf dem Bürgermeisteramt anzumel¬
den ! Dies gilt besonders für alle Ver¬
mißten und Kriegsgefangenen , die
noch nicht zurückgekehrt sind und
schon seit 1947 in den Suchkarteien
der Rathäuser liefen . Eine Anzahl
Gemeinden meldete bereits mehr Ver¬
mißte und Kriegsgefangene , als bis¬
her in der Suchkartei eingetragen
waren Ein Beweis , daß bisher noch
lange nicht alle Vermißten u . Kriegs¬
gefangenen registriert waren.V._ J

che Bekümpfungsmaßnnhmen (vgl . § 4 u. 6)
abgeschlossen sein.

§8
Zuwiderhandlungen gegen diese Verord¬

nung werden mit Geldstrafen bis zu DM
150.— bestraft . Gegebenenfalls kann die
Verhängung einer Haftstrafe beantragtwerden.

§9
Diese Verordnung tritt mit der Bekannt¬

machung im Amtsblatt in Kraft . Sie ver¬
liert ihre Gültigkeit am 1. 6. 1950.

Calw, den 2. März 1950.
Land ratsamt

gez. G e i s s 1e r

schnelle und klare Entscheidungen getrof¬
fen werden sollen . Soweit in Ausnahmcfäl-
len tatsächlich der mutmaßliche Wille des
Erblassers zur Auslegung herangezogen
werden kann , läßt sich dieser oft gar nichtmehr feststellen . Namentlich die ohne Rat
einer kundigen Person errichteten eigen¬
händigen Testamente enthalten oft schwer
auslegbare und unklare Wendungen . Dio
Erfahrung lehrt , daß sogar heute noch bei
den Bezirksnotariaten Testamente in Ver¬
wahrung sind , die während und aus Anlaß
des ersten Weltkrieges errichtet worden
sind . Daß ein solches Testament heute dem
wirklichen Willen des Erblassers wohl nur
in den seltensten Füllen gerecht wer¬
den kann , dürfte jedem klar sein . Auch
muß geraten werden , den Inhalt der Testa¬
mente auch tatsächlich nachzuprüfen , und
sich keineswegs auf das Gedächtnis zu ver¬
lassen , es können sonst bittere Enttäuschun¬
gen entstehen Bei größeren Testamenten
können sich die Testierer schon nach weni¬
gen Jahren nicht mehr an jode Bestimmungdes Testamentes erinnern.

Bei den in die amtliche Verwahrung
genommenen (versiegelten ) Testamenten
kann unter Errichtung eines neuen l ’roto-
kolles über die Einsichtnahme vom Inhalt.
Kenntnis genommen worden Eine solche
Einsichtnahme ist gainihrenfrei . Um den
Streitigkeiten und Prozessen vorzubeugen,
die aus solchen überholten Testamenten zu
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erwarten sind , ist bereits Aufforderung au
alle Personen , die vor dem 21. 6. 1948 Te¬
stamente in amtliche Verwährung gegeben
haben , ergangen , die Nachprüfung vorzu-
nehmen . Soweit die Rückgabe einer solchen
Verfügung aus der amtlichen Verwahrung
bis zum 31 . März 1950  erfolgt , ent¬
stehen für die Rückgabe keine Gebüh¬
ren.  Wenn sich dann der Erblasser inner¬
halb eines Monats entschließt , wieder ein
neues Testament zu errichten , so wird
auch für die Verwahrung dieser neuen
Verfügung keine Gebühr erhoben . Diese
Gebührenbefreiungen bestehen nur bis zum
31. März 1950.

Es wird noch darauf hingewiesen , daß
die Zurücknahme eines Testaments ver¬
schiedene Folgen hat , je nachdem es sich
um ein eigenhändiges oder ein öffentliches

•» Testament handelt , auf die hier nicht näher
eingegangen werden kann . Man lasse sich
am zweckmäßigsten von einem Notar be¬
raten , wie überhaupt die Errichtung eines
Testamentes in der Regel nur unter Zu¬
hilfenahme einer rechtskundigen Person
vorgenommen werden sollte.

Aenderungen
in der Sozialversicherung

Das Sozialversicherungsanpassungsgesetz
vom 6. 7. 49 ist bezüglich der unten auf¬
geführten Einzelheiten am 1. Juni 1949 in
Kraft getreten . Es bringt in der Sozial¬
versicherung wesentliche Änderungen , die
hier kurz aufgeführt sein sollen:

Änderungen des Invaliditätsbegriffs in
der Invalidenversicherung . Während es
bisher notwendig war , wenigstens % in¬
valide zu sein , um Anspruch auf Rente zu
haben , ist diese heute schon bei 50 Prozent
möglich . Es können also jetzt Renten¬
anträge von invaliden Personen gestellt
werden , die 50 Prozent arbeitsunfähig sind,
früher aber abgelehnt werden mußten,
weil die Leistungsminderung der Antrag¬
steller keine 66% Prozent betragen hatte.

Gewährung von Hinterbliebenenrenten.
Wie schon bisher in der Angestelltenver-
sicherung , so werden jetzt auch in der In¬
validenversicherung die Witwen - uud Wai¬
senrenten nach dem Tode des Versicher¬
ten ohne weiteres bezahlt , sofern der Ver¬
sicherte nach dem 31. Mai 1949 gestorben
ist . Die bisherigen einschränkenden Be¬
stimmungen (Grad der Arbeitsunfähigkeit,
Kinderzahl usw .) gelten allerdings für die
Fälle weiter , bei denen der Versicherte
vor dem 31. Mai 1949 gestorben ist . Wit¬
wen über 60 Jahren und solche , die nur
zur . Hälfte arbeitsfähig sind , haben jedoch
auf jeden Fall Anspruch auf Witwenrente.

Abfindungen bei Verheiratung . Bei Wie¬
derverheiratung erhält die Witwe eines
verstorbenen Versicherten das dreifache
der jährlichen Witwenrente als Abfindung.
Dies gilt jedoch nur für die Fälle , die
nach dem 31. Mai 1949 eingetreten sind.
Weibliche ledige Versicherte , die sich ver¬
heiraten , erhalten keine Abfindung.

Wartezeit . Die Wartezeit für Renten we¬
gen Berufsunfähigkeit (Invalidität ) ist
mit der Zurücklegung von 60 Beitrags¬
monaten erfüllt . Für die Altersrente sind
180 Beitragsmonate nachzuweisen . In der
Invalidenversicherung werden je 13 Wo¬
chenbeiträge als 3 Beitragsmonate an¬
gerechnet . Damit werden die freiwilligen
Beiträge den Pflichtbeiträgen gleich¬
gestellt . Zur Erfüllung der Wartezeit kön¬
nen als Ersatzzeiten auch die Zeiten der
Erfüllung der Wehrpflicht und des Ar¬
beitsdienstes sowie ähnliche Dienstzeiten
angerechnet werden.

Die Wartezeit gilt auch als erfüllt , wenn
der Versicherte wegen eines Arbeits¬
unfalls oder während der Ableistung von
Kriegs -, Sanitäts - oder ähnlichen Diensten
für das deutsche Reich oder wegen Feind¬
einwirkung Invalide *geworden ist oder
gestorben ist . Dies bedeutet z. B. für die

Witwe eines im Krieg geiailenen Versi¬
cherten , daß sie beim Vorliegen der für
ihre Person notwendigen Voraussetzun¬
gen Witwen - und Waisenrente beantra¬
gen kann , auch wenn nur 1 Versicherungs¬
beitrag geleistet wurde.

Die Anwartschaft aus Beiträgen , die bis
zum 31. Dezember 1948 entrichtet sind , ist
bis zu diesem Tag erhalten , sofern nicht
der Versicherungsfall vor dem 1. Januar
1949 eingetrelen ist . Für Beiträge , die für
die Zeit vor dem 1. Januar 1924 entrichtet
sind , gilt dies nur , wenn von diesem Zeit¬
punkt bis zum 30. November 1948 wenig¬
stens 1 Beitrag entrichtet ist . Es ist also
möglich , bereits erloschen geglaubte An¬
wartschaften wieder fortzusetzen und Ren¬
tenansprüche zu erwerben.

Allen Versicherten , die in früheren Jah-

Die Handwerk
Handwerker sind in ihrer Jugend —

als Lehrlinge und Gesellen — regelmäßig
invalidenversicherungspflichtig gewesen.
Sie konnten diese erworbenen Versiche¬
rungsanwartschaften durch freiwillige Wei¬
terversicherung aufrechterhalten . Ein gro¬
ßer Teil machte jedoch von dieser Möglich¬
keit keinen Gebrauch , der zu ihrem eige¬
nen Wohl zu wünschen gewesen wäre.
Mancher junge Handwerker hegte die Hoff¬
nung , für sein Alter so viel ersparen zu
können , daß seine Familie beim Nachlas¬
sen seiner Arbeitskräfte oder nach seinem
Tode vor Not geschützt ist . Wie sich nun
aber , besonders nach der Währungsreform,
herausgestellt hat , erwies sich diese Hoff¬
nung oft als trügerisch . ' Anderen Hand¬
werkern , deren Verdienst nur gering ist,
wurde der Entschluß schwer , die zur Al¬
tersversorgung erforderlichen Mittel auf¬
zubringen . So kam es, daß viele Handwer¬
ker , die ihren Lehrlingen und Gesellen
durch Entrichtung der Versicherungsbei¬
träge geholfen hatten , nunmehr selbst im
Alter ohne Schutz sind . Um diesem un¬
befriedigenden Zustand abzuhelfen , wurde
am 21. 12. 1938 das Handwerkerversor¬
gungsgesetz verkündet . Dieses Gesetz be¬
stimmt , daß die Handwerker für den Fall
der Berufsunfälligkeit und des Alters so-

Weitere Hinweise für die Registrierung
von Kriegsgefangenen

Das Landratsamt Calw/Amtlicher Such¬
dienst , gibt folgende Hinweise des Statisti¬
schen Landesamts für Württemberg -IIohen-
zollern für die Angaben bei der Registrie¬
rung bekannt:

Zu registrieren sind:
a) auch sämtliche ehemaligen Angehörigen

der Waffen -SS, Polizeiverbände usw ..
die noch nicht, zurückgekehrt sind;

b) vermißte ehemalige Insassen der deut¬
schen Konzentrationslager , wenn sie
während des Krieges von ihrem Wohn¬
ort entfernt oder von ihren Angehöri¬
gen getrennt wurden:

c) Vermißte , die durch rechtskräftigen Be¬
schluß eines Amtsgerichts für tot er¬
klärt wurden . Die Meldung können in
diesem Fall die Eltern oder Geschwi¬
ster vornehmen , wenn die Ehefrau die
Todeserklärung veranlaßte . Dagegen
sollen ehemalige Wehrmachtsangehörige
und Zivilpersonen , die auf Grund
eidesstattlicher Aussagen  für
tot erklärt wurden , nicht erfaßt werden.

Ferner wir gebeten , bei Angabe des letz¬
ten schriftlichen Lebenszeichens bei Ver¬
mißten und Kgf . das Absendedatum der
Mitteilung , nicht den Eingangstag einzutra¬
gen. Das gleiche gilt bei mündlichen Le¬
benszeichen.

Die Registrierung findet — wie schon
mehrfach veröffentlicht — auf den Rat¬
häusern des Wohnsitzes des A n -
meldenden statt.

reu Beiträge zur Sozialversicherung ge¬
leistet haben , wird deshalb dringend emp¬
fohlen , die Versicherung wieder auf zu neh¬
men. Beiträge für die Lücke zwischen der
letzten Beitragszahlung und dem 31. De¬
zember 1949 sind nicht nachzuentriehten.

Kaufmännische Berufsschule Neuenbürg

Wir veranstalten bei genügender Beteiligung
im Sehulhaus Calmbach einen Lehrgang für
Buchhaltung (Dauer 20 Abende je 2 Std.) . Um¬
gehende Anmeldung an die Schulleitung.

Amtsgericht Neuenbürg (Württ .)
Handelsregister -Änderung

vom 3. März 1950
B 187. G e 1a - Transport G.m.b.H., Sitz

Calmbach : Karl Lang  ist nicht mehr Ge¬
schäftsführer.

wie zugunsten der Hinterbliebenen bei der
Reiehsversicherungsanstalt für Angestellte
versichert werden . Häufig ist in letzter
Zeit die Ansicht zu hören , dieses Gesetz
sei ein Nazigesetz und habe daher heute
keine Gültigkeit mehr . Diese Ansicht ist
falsch . Das Handwerkerversorgungsgesetz
besteht heute noch in seinem vollen Um¬
fange weiter.

Daß die Handwerker schon lange vor
1933 sich bemüht haben , eine Altersver¬
sorgung zu erhalten , geht schon daraus
hervor , daß bereits im Jahre 1902 auf dem
3. Deutschen Handwerks - und Gewerbe¬
kammertag in Leipzig eine Entschließung
gefaßt wurde , in der eine durch ein Reichs¬
gesetz einzuführende obligatorische Al¬
ters - und Invaliditütsversicherung des
Handwerkers gefordert wurde.

Die Reichsregierung verhielt sich jedoch
ablehnend . Erst nach dieser Ablehnung
neigten die Handwerker stärker zur Pri-
vatversiclierung hin . Im März 1937 wur¬
den die vorläufigen Vorschläge der Spit¬
zenorganisation des Handwerks zur Al¬
ters - und Hinterbliebenenversicherung der
selbständigen Handwerker veröffentlicht,
die dann im Handwerkerversorgungs¬
gesetz vom 21. 12. 1938 ihren Niederschlag
fanden . Hiernach sind alle selbständigen,
und in die Handwerkerrolle eingetragenen
Handwerker und Handwerkerinnen ver¬
pflichtet , sich in der Angestelltenversiclie-
rung zu versichern , und zwar ohne Rück¬
sicht auf die Höhe ihres Einkommens.
Auch diejenigen Handwerker , die kein
Einkommen haben , oder mit Verlust arbei¬
ten , unterliegen der Versicherungspflicht.
Nur diejenigen Handwerker , die mit einem
öffentlichen oder privaten Lebensversielie-
rungsunternehmen einen Versicherungs¬
vertrag für den Fall des Todes und des
Erlebens des 63. oder eines niedereren
Lebensjahres , frühestens jedoch des 60.
abgeschlossen hatten oder abschlossen,
konnten je nach der Höhe der Lebensver¬
sicherungssumme entweder Versicherungs¬
freiheit geltend machen oder die Halbver¬
sicherung beantragen . Voraussetzung für
die volle Versicherungsfreiheit ist . daß die
Lebensversicherungssummo mindestens
5000 DM und für die Halbversicherung
2500 DM beträgt , und daß die Prämie bei
der vollen Befreiung mindestens so hoch
ist , wid der Beitrag , den der Handwerker
zu zahlen hätte , wenn er nicht die volle
Befreiung beantragt hätte , und bei der
Halbversicherung mindestens halb soviel,
wie er zur Angestelltenversicherung zu
zahlen hätte . Ferner müssen die Dividen¬
den zum Kapital geschlagen werden und
müssen in dem Vertrag seine Ehefrau und
seine Kinder als bezugsberechtigt ein¬
getragen werden.

Das Gesetz beschränkt sich also auf
den Grundsatz , daß der Handwerker für
sein Alter Vorsorge treffen muß, die Art
der Versorgung bleibt in weitem Umfange
seinem eigenen Ermessen überlassen . Daß
aber der Handwerker eine der ihm dar-



gebotenen Möglichkeiten für seine Alters¬
versorgung wahrnimmt , liegt sowohl im
Interesse des Staates , der Gemeinde und
letzten Endes im wohlverstandenen Inter¬
esse des Handwerkers selbst Denn würde
er dies nicht tun , würde er eines schö¬
nen Tages der öffentlichen Fürsorge zur
Last fallen . Die Angestelltenversicherung
hat ihrerseits bei der Hereinnahme der
Handwerker in die Versicherungspflicht
keine reine Freude an diesem neuen Zu¬
wachs gehabt . Während die Lebensversiche¬
rungsgesellschaften eine Risikoauswahl
treffen konnten , war die Angestelltenversi¬
cherung gezwungen , alle diejenigen Hand¬
werker , die die Lebensversicherungs¬
gesellschaften ablehnten , bei sich aufzu¬
nehmen . Dabei handelte es sich größten¬
teils um Personen im vorgeschrittenst
Alter , die nun bereits eine Rente bezie¬
hen , deren Beitragsaufkommen jedoch viel¬
fach in keinem Verhältnis zu der jetzigen
Leistung steht , die vielmehr von allen
übrigen bei der Angestelltenversichernng
Versicherten aufgebracht werden muß. Da¬
bei darf nicht vergessen werden , daß das
gesamte Deckungskapital der Angestell¬
tenversicherung durch die Währungsreform
vernichtet wurde , die Rente aber — im

Die  Bedeutung der Wettervorhersage für
die Landwirtschaft

Die Landwirtschaftsschule Nagold hatte
am 1. März einen Lehrgang über Wetter¬
vorhersage und Frostschutz der Baumblüte
durchgeführt und dazu die Obstbaufach¬
warte der näheren Umgebung eingeladen.
'Als Redner sprach im Aufträge vom Lan¬
deswetterdienst Tübingen , Regierungsrat
Dr . Dinkelacker , unterstützt von einem
Filmband in sehr klarer und anschaulicher
Weise über grundsätzliche Vorgänge , die
eine Wetterbildung verursachen . Der Red¬
ner ging von der Tatsache aus , daß der
Mensch zur Zeit fioch nicht in der Lage
ist , mit einfachen Mitteln das Wetter¬
geschehen zu beeinflussen . Berufe , die unter
ständigem Wettereinfluß stehen , wie die
Landwirtschaft mit ihren Nebenzweigen,
haben daher mit ihm zu rechnen . Das Land¬
leben hat mit dem Wetter zu gehen und
nicht sich gegen es zu wenden . Die Groß¬
wetterlage gliedert sich in eine solche des
Hochdrucks und des Tiefdrucks mit ihren
Zusammenhängen ; aus ihr wird der jewei¬
lige Wetterbericht für größere Gebietsteile
abgeleitet und durch Rundfunk und Presse
veröffentlicht . Will man für einen einzel¬
nen Ort oder für eine bestimmte Gegend
die Vorhersage angeben , dann ist es un¬
erläßlich , örtliche . Erfahrungen heran¬
zuziehen . So ist ja bekanntlich die hellrote
Himmelsfärbung bei Sonnenauf - und -Unter¬
gang ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür,
daß wir es mit trockenem und kühlerem
Wetter zu tun haben werden . Hingegen
weist ein blutig -purpurner Sonnenauf - und
-Untergang auf Nahen einer Wetterstö¬
rung , also auf ein Tiefdruckgebiet mit Nie¬
derschlägen und Wind hin . Ebenso gibt die
Windrichtung deutliche Hinweise , wobei
jedoch die Luftbewegung in höheren
Schichten an dem Zug der Wolken zu er¬
mitteln ist , der Bodenwind wird von Tälern
oftmals von der Richtung abgelenkt.

Besonderes Interesse erweckte der Red¬
ner mit seinen Ausführungen über die
Möglichkeit dör Frostbekämpfung zur Zeit
der Baumblüte . Hierbei ist zu unterschei¬
den, ob die Ausstrahlungskälte im Mai im
Zeichen des Hochdrucks oder des Tief¬
drucks steht . Im ersteren Falle ist die
Luft trocken und die Blüte daher nicht so
gefährdet , als wenn nach vorhergegange¬
nen Regen - oder Schneeschauern die Kälte
unvermutet cinfällt . Ein wirklich erfolg¬
reicher Frostschutz ist nur bei schönem
Wetter zu erwarten und am meisten in
Tallagen , wo die Bäume im Windschatten

Gegensatz zu den Lebensversicherungen —
im Umstellungsverhältnis 1 : 1 ausbezahlt
wird , ja sogar durch das Sozialversiche¬
rungs -Anpassungsgesetz noch darüber hin¬
aus eine Erhöhung gefunden hat.

Wenn mm der Handwerker seiner bis¬
her bezahlten Beiträge und somit seiner
zukünftigen Versorgung nicht verlustig
gehen will , ist es dringend nötig , etwa
noch bestehende Rückstand ? alsbald nach¬
zuentrichten : dabei können die bis 31. Mai
1948 rückständigen Beiträge im Umstel¬
lungsverhältnis 10 : 1, die vom 1. Juni 1948
bis 31. Mai 1949 rückständigen Beiträge
noch zu den alten Sätzen nachbezahlt wer¬
den. Der Handwerker selbst , die Gemein¬
den und die öffentliche Hand haben also
ein positives Interesse daran , daß durch
laufende Beitragszahlung die Versicherung
aufrechterhalten wird.

*

Die Aufstockungsfrist für Lebensver¬
sicherungen , die von den Handwerks¬
meistern auf Grund des Handwerkerversi¬
cherungsgesetzes abgeschlossen wurden , ist
nochmals bis zum 30. Juni dieses Jahres
verlängert worden.

stehen . Man kann auf zweierlei Weisen
Vorgehen , einmal durch starke Rauchent¬
wicklung mittels nassen Reises oder Kar¬
toffelkrauts , zum andern durch direkte Be¬
heizung mit Braunkohlebriketts . — Der
Redner wies darauf hin , daß man zunächst
bei klaren kalten Abenden , wenn die Tem¬
peratur den Taupunkt noch nicht unter¬
schritten hat , unter einer möglichst großen
Anzahl von Bäumen Briketts entzündet.
Diese sollen kreuzweise gestapelt • sein,
wobei man am besten jeweils nur 6—8 Sflück
verwendet . An anderen Stellen wird dann
das nasse Reis angebrannt . Bei ruhiger
Wetterlage soll es durchaus möglich sein,
daß sich der Rauch in langen Schwaden in
geringer Höhe zusammenschließt und so
einen ausreichenden Wärmeschutz gewährt.
Die Kosten sollen sich etwa auf 50.— DM
je ha belaufen.

Bei einer '  sog . Schlechtwetterlage , bei
Regen und Wind hat sich solch ein Frost¬
schutz nicht bewährt . An solchen Tagen
droht der Frost , wenn nach vorhergegan-
gpner Bewölkung sich der Himmel abends

Marktberichte
Calwer Schlachtviehmarkt am 6. März
Auftrieb : 13 Stück Großvieh und 24

Schweine . Sämtliche Tiere verkauft . Es
wurden je % kg Lebendgewicht bezahlt:
Ochsen a 75, b 69—74; Bullen aa 71,5, c 65;
Kühe a 71, b 43—62, c 54, d 27—31: Kälber
80—85: Schweine 115—122.

Calmbachcr Schlachtviehmarkt
am 6. März

Auftrieb : 14 Stück Großvieh und 18
Schweine . Bei Großvieh 3 Stück unver¬
kauft . Es wurden je y2 kg Lebendgewicht
bezahlt : Ochsen aa 79,5—82, a 75,5—77, d
31; Kühe aa 79.5, c 31—50; Rinder aa 85,5;
Stiere a 73; Kälber —; Schweine 123—124.

St uttgarter .Schlachtviehmarkt
a in 7. Mä r z

Auftrieb : 417 Stück Großvieh , 507 Käl¬
ber , 1049 Schweine und 104 Schafe auf¬
getrieben . Es notierten : Ochsen, jung : aa
80—90, a 72—80; alt : aa 72—80. Bullen
jung : aa 82—88, a 74—82; alt : a bis 75.
Rinder : aa 90—95, a 80—89, b bis 75. Kühe:
aa 75—82, a 63—73, b 52—61, c 37—50, d bis
34. Kälber : a 105—115, b 98—105, c bis 95.
Schweine : a und b 1 113—120, b 2 und c
118—125, d und e bis 110, g 1 85—105.
Schafe nicht notiert.

äufktärt und die Tewperaüar wen4tWch  afc-
sinkt,

Der Redner , dem die Zuhörer mit reger
Aufmerksamkeit folgten , schloß seine Aus¬
führungen mit der Hoffnung , daß der
Bauer sich durch fleißige Wetterbeobach¬
tungen stets ein Bild von den vorherr¬
schenden Vorgängen in der freien Atmo¬
sphäre macht , damit er in der Lage ist , den
rechten Zeitpunkt zu erkennen , zu dem er
die Sense" ergreifen soll . Landwirtschafts¬
rat Harr dankte dem Redner für die auf¬
schlußreichen Ausführungen . Eine an¬
schließende Aussprache festigte die ge¬
wonnenen Erkenntnisse.

Landwirtschaflsrat R. H a r r.

Jetzt Obstbaumdüngung durchführen!
Die Düngung ist die wichtigste Maß¬

nahme zur Steigerung der Obsterträge.
Nur gut gedüngte Obstbäume sind in der
Lage , regelmäßige und befriedigende Ern¬
ten zu liefern . Unsere Obstbäume leiden
allgemein an zu schlechter Ernährung,
dazu hat die große Trockenheit in den letz¬
ten Jahren die Bäume noch mehr ge¬
schwächt , Nachdem nun der Boden infolge
ausgiebigem Regen in der letzten Zeit
aufnahmefähig geworden ist , die gegebe¬
nen Düngermengen im Boden sich also
auch aufschließen werden , kann jetzt mit
bestem Erfolg eine Obstbaumdüngung
durchgeführt werden.

Da die zur Verfügung stehenden na¬
türlichen Düngermengen nie ausreichen,
den Nährstoffbedarf der Obstbäume zu
decken , soll die Verwendung von Han¬
delsdüngern im besonderen behandelt
werden . Unsere Obstgehölze benöti¬
gen als Norm  folgende Mengen Nähr¬
stoffe in reiner Form : Stickstoff 1 kg,
Phosphorsäure 0,5 kg , Kali 1,5 kg
und 2 kg Kalk.  Diese Mengen gelten
jeweils für 1 Jahr und pro Ar Fläche.

Die Höhe der zu verabreichenden Dün¬
germengen muß jedoch abgestimmt werden,
je nach dem Zustand , in welchem sich die
zu düngenden Bäume befinden . Z. B. jün¬
gere Bestände , welche stark wachsen , je¬
doch wenig oder auch gar keine Erträge
liefern , bedürfen weniger Stickstoff , dage¬
gen ein Mehr an Phosphorsäure und Kali.
Dadurch wird nicht nur die Widerstands¬
kraft dieser Bäume , sondern vor allem die
Fruchtbarkeit sehr günstig beeinflußt . Bei
älteren Beständen , welche infolge regel¬
mäßiger Ernten in den zurückliegenden
Jahren erschöpft sind (nur Blütenansatz
oder unausgebildete Früchte ) , bedürfen in
erster Linie ein größeres Maß an Stickstoff.
Dadurch treiben die Bäume wieder neu,
auch sind sie in der Lage , dadurch Blüten
und Fruchtansatz -vollkommen auszubilden.

In jedem Fall aber muß eine Volldüngung
verabreicht werden Dabei ist stets das Ge¬
setz vom Minimum zu beachten , welches
besagt , daß jede Pflanze sich in ihrer Ent¬
wicklung nach demjenigen Nährstoff aus-
riclitet , welcher ihr in verhältnismäßig ge¬
ringster Menge zur Verfügung steht . Der
Stickstoff kann jetzt in Eorm von Kalk¬
stickstoff oder Kalkammonsalpeter gege¬
ben werden . Hievon müssen pro ar 5 kg
verabreicht werden . Die Phosphorsäure
kann in Form von Thomasphosphat oder
auch Superphosphat gegeben werden . Hier¬
von müssen wir pro ar 3—4 kg verabrei¬
chen . Das Kali wird am besten von sog.
Patentkali , und zwar 6 kg pro ar gegeben.
Letzterer Kalidünger kann für alle Obst¬
arten einschließlich dem Beerenobst mit
gutem Erfolg angewandt werden . Den
Kalk geben wir am besten alle 3—4 Jahre
auf einmal . Derselbe muß bei trockener
Witterung im Laufe des Spätherbstes aus¬
gestreut werden Kalk darf mit Stickstoff¬
dünger nicht gleichzeitig gegeben werden,
da sonst größere Verluste an Stickstoff
eintreten.

Bei beginnender Vegetation sollte , falls
die Möglichkeit besteht , eine gründliche
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Bewässerung unter Verwendung von Jau¬
che oder Gülle folgen, was dem Verlauf
der Blüte und dem Fruchtansatz sehr för¬
derlich ist. Um richtig düngen zu können,muß man sich über das Wie-was-und-wann
im klaren sein. Richtig düngen heißt aber
auch sparsam wirtschaften. Der Erfolg
wird trotzdem später sichtbar werden.

Kreisbaum wart Scheerer

Gründung von Turn- und Sportvereinen
Für die Gründung von Turn- und Sport¬

vereinen gelten seit 1. 2. 1950 folgendeRichtlinien:
, Turn- und Sportvereine können in allen
erlaubten Sportarten gebildet werden. DieZahl der von einem einzelnen Verein be¬
triebenen Sportarten ist nicht beschränkt;auch die Wahl des Namens ist frei. Die
Bestimmungen über verbotene Sportarten
werden z. Z. bei den zuständigen Stellen
der Alliierten Hohen Kommissare umgear¬
beitet ; sie bleiben bis zu einer Neuregelung
in Kraft . Die bisherige Bestimmung, daß
eine Gründungsversammlung vorher ge¬
nehmigt werden muß, fällt weg.

Vereine reichen ihre Gesuche beim zu¬
ständigen Bürgermeisteramt ein, welchesdas Gesuch an das Landratsamt weiterlei¬
tet. Letzteres legt das Gesuch dem franzö¬
sischen Kreiskommissariat vor. Erfolgt in¬
nerhalb von 20 Tagen von dort kein Ein¬
spruch, ist der Verein genehmigt. Die
einem Genehmigungsantrag beizufügenden
Unterlagen (Protokoll der Gründungsver¬
sammlung, Satzungen, Liste der Vorstands¬
mitglieder, Säuberungsbescheid) sind in
einfacher Ausfertigung anzuschließen; die
Säuberungsbescheide können auch in Li¬
stenform aufgeführt werden. Wenn ein
Verein wünscht, seinen alten Namen wie¬
der anzunehmen, so hat hierüber eine
Mitgliederversammlung zu beschließen. Das
Protokoll der Mitgliederversammlung ist
über das Bürgermeisteramt und Landrats¬amt dem französischen Kreiskommissariat
vorzulegen. Erfolgt innerhalb von 20 Ta¬
gen kein Einspruch, so ist der Antrag ge- '
nehmigt.

Vereine oder Verbände, welche ihre Tä- >
tigkeit im Landesmaßstab aufnehmen, ha- <
ben dieselben Unterlagen in doppelter!
Ausfertigung beim Bürgermeisteramt des
Vereinssitzes einzureichen. Das zuständigeLandratsamt leitet das Gesuch dem Kult¬
ministerium zu. Von hier aus erfolgt Vor¬
lage beim französischen Landeskommissa¬
riat . Nach Ablauf der Einspruchsfrist gilt
der Verband als genehmigt. Die bisherige
Bestimmung, daß eine Zweitausfertigung
des Antrages über den Landesbeauftragten
für Sport- und Körperkultur einzureichen
ist, fällt weg.

Der Landcssportbund und das Finanz¬
ministerium — Abt. Vermögenskontrolle —sind über die neuen Richtlinien unterrich¬
tet. Vereine können auf Grund ihrer Wie¬
derzulassung die Aufhebung der Kontrolle
über ihr ehemaliges, vom Gesetz Nr. 52
betroffenes Vermögen bei den Kreisämtern
der Vermögenskontrolle beantragen.

Den Bürgermeisterämtern sind ins ein¬
zelgehende Richtlinien zugegangen.

Landratsamt.

Amtsgericht Nagold
Handelsregister-Eintragungen

Für die Angaben in () ohne Gewähr
a) Neueintragungen:

am 28. 2. 1950
H.Reg. Abt. A Nr. 137: Johannes Henne

(Küferei und Weinhandlung) . Sitz in
Nagold.  Geschäftsinhaber ist Jo¬
hannes Henne, Küfermeister in Nagold.

II.Reg. Abt. A Nr. 138: Leuze & Rüben¬
acker (Omnibusverkehr ). Sitz in
Nagold. Offene Handelsgesellschaftseit 1. 7. 1949. Gesellschafter sind
1. Willy Leuze, Maschinenschlosser in

Nagold, Gerberstr. 10,

Gemeinde Ebhausen
Vergebung von Kanalisationsarbeiten

Nach der VOB. werden die Bauarbeiten
für die Kanalisation im Gewand Schernen-
wiesen vergeben. Es fallen etwa folgendeMassen an:

260 cbm Aushub, 7 cbm Beton, 150 lfd.
Meter Zementrohre (40 cm) Liefern und
Verlegen. 55 lfd. Meter Zementröhren
(30 cm) Liefern und Verlogen Die Ver¬
dingungsunterlagen können auf dem Rat¬
haus eingesehen werden. Lcistungsver-
zeiehnisse werden dort kostenlos abgege¬
ben. Die Angebote sind verschlossen mit der
Aufschrift „Angebot für Kanalisations-
arbeiten“ versehen bis spätestens 14 März
1950, 18 Uhr, auf dom Rathaus abzugeben.

Bürgermeisteramt.
Gemeinde ürunbach

Die Gemeinde Grunbacli hat die
Gipserarbeiten

für  eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche zu
vergeben. Angebote sind an das Bürger¬meisteramt Grunbach zu richten.

2. Karl Rübenacker, Automechaniker
in Nagold, Haiterbaeher Str. 12.

Zur Vertretung der Gesellschaft sind
die beiden Gesellschafter je allein be¬
rechtigt.

am 3. 3. 1950
H.Reg. Abt. A Nr. 139: Erwin Pahlke

& C(j. (Möbelgroßhandlung) . Sitz in
Altensteig. Offene Handelsgesellschaftseit 1. Januar 1948. Persönlich haf¬
tende Gesellschafter sind
1. Erwin Pahlke, Kaufmann in Alten¬

steig, Gartenstr. 83,
2, Rudolf Bauer. Kaufmann in Egen¬hausen Kr. Calw.

b) Veränderungen:
am 28. 2. 1950
H.Reg.ANr.62: Firma Friedrich Scliaible.

Möbelfabrik in Altensteig:
Offene Handelsgesellschaftseit 1. Ja¬
nuar 1949. Als weitere persönlich haf¬
tende Gesellschafter sind eingetreten:
1. Friedrich Scliaible jun., Schreiner¬

meister in Altensteig,
2. Erich Schaible, Kaufmann in Al¬

tensteig.
Zur Vertretung der Gesellschaft ist
jeder Gesellschafter berechtigt.

f -Sy

PEXIN

Sie wird sieb nimmer länger mühn:
in Zokaafit wäscht sie mit PEXIN.

Pexin das ganz von selber schafft,
erspart viel Arbeit, Zeit und Kraft.

Hersteller : Chr. Scblatterer, Seifenfabrik, Calw

V_ _ _

am 3. 3. 1950
H.Reg. A Nr. 67: Firma Wilhelm Frey,

Kommanditgesellschaftin Nagold:
2 Kommanditisten sind ausgeschieden;
die Handlungsvollmachtdes EdmundHess ist erloschen.

Handwerker-Altersversorgung
Wir geben bekannt, daß dio Frist zur

Regelung der Handwerker-Altersversor¬
gung, welche am 31. Dezember 1949 ablief,
auf erneuten Antrag hin nunmehr bis
30. Juni 1950 verlängert wurde. Diejenigen
Handwerker also, welche nach der Wäh¬
rungsreform ihre Lebensversicherung nichtmehr auf den alten Stand brachten oder
noch bringen wollen, haben Gelegenheit,
ihre Angelegenheit bis 30. Juni 1950 zu
regeln und auch solche, welche bis jetzt
ihre Handwerker-Altersversorgung über¬
haupt noch nicht in Ordnung gebracht ha¬
ben. Auskünfte können jederzeit bei uns
eingeholt werden.

Kreisinnungsverband Calw.
Kulturwerk Calw

Sonntag, 12. März, 20 Uhr, Stadthalle,
einmaliges Gastspiel von Luise Ullrich,
Harald Mann  1, Stig von Nauckhoff u. a.
mit einer Vorhoeven-Inszenierung, dem
Lustspiel „Ein Mann wird gesucht “.

Samstag, den 18. März, 20.15 Uhr, Geor-
genäum Liederabend , Trude Sann-
w a 1d; am Flügel Prof. Hubert Giesen.

Evangelische Gottesdienste in Calw
Okuli, 12. März 1950

9 Uhr Christenlehre (Söhne), 9 Uhr erster
Gottesdienst im Vereinshaus (Geprägs),10 Uhr 2 Gottesdienst im Vereinshaus
(Geprägs) . 10 Uhr Gottesdienst im Kran¬
kenhaus (Weymann), 11 Uhr Kindergottes¬
dienst im Vereinshaus, 17 Uhr Abendgot¬
tesdienst im Vereinshaus (Weymann).

Mittwoch, 15. März
7.30 Uhr Schülergottesdienst, 8.15 Uhr

Betstunde, 20 Uhr Frauen- und Miitter-
abond, 20 Uhr Männerabend.

Donnerstag, 16. März
20 Uhr Bibelstunde.

Evang. Gottesdienste in Nagold
Samstag, 11. März, 20 Uhr, im Vereins¬

haus: „Sinn und Aufgabe der Ehe in christ¬
licher Schau“ (Prof. D. Röberle-Tübingen) .

Sonntag, 12. März, 10 Uhr, Hauptgottes¬
dienst (Prof. D Köberle) . 11 Uhr Kinder¬
kirche. 11.15 Uhr Christenlehre (Söhne),
20 Uhr „Die Welt des Übersinnlichen in
biblischer Sicht“ (Kirche, Prof. D. Kö¬
berle).

Montag, 13. März
20 Uhr Männerabend, 20 Uhr Mütter¬abend.

Dienstag, 14 März
20 Uhr Konfirmandenmütterabend.

Mittwoch, 15. März
Schülergottesdienste.

Tselshauson:
8.45 Uhr Gottesdienst (Prof. D. Kö¬

berle), 9.45 Uhr Kindergottesdienst,

Evang. Gottesdienste in Neuenbürg
Samstag, 11. März, 20 Uhr, Liturg . Wo¬

chenschlußandacht Stadtkirche (Seifert) .
Sonntag Okuli, 12 März

8.30 Uhr Christenlehre (Söhne) , 9.30
Uhr Hauptgottesdienst Stadtkirche (Schäu-
fele), 10.30 Uhr Jugendgottesdienst, 15 Uhr
Gottesdienst Waldrennach (Schäufele) .

Mittwoch, 15. März
8 Uhr Frühandacht Stadtkirche, 20 UhrBibelstunde Waldrennach

Donnerstag, 16 März
20 Uhr Liclitbildervortrag aus der Ar¬

beit des Evang. Hllfswerks (Herr Bisclioff,
Höfen), 21 Ulir Vorbereitung.

Herausgeber: Kreisverband Calw.
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